
1069 der Beilagen zuden steno graphischen Protokollen desN ationa1ratesXIII. GJ.l 

1. 3. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem das Hafeneinrichtungen-Förderungs­

gesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Hafeneinrichtungen-Förderungsgesetz, 
BGBL Nr. 160/1955, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Gegenstand der Förderung 

(1) Die im Bundesfinanzgesetz beim Bundes­
ministerium für Verkehr für Länden- un,d 
Hafeneiniichtungen jeweils vorgesehenen Kre­
dite können nach Maßgabe der folgenden Be­
stimmungen für die Errichtung von verkehrs­
technischen Einrichtungen von öffentlichen 
Häfen an der Donau sowie solcher öffentlicher 
Häfen verwendet werden, deren Anschluß an 
ein bereits b~stehendes Wasserstraßennetz ge­
währleistet ist. In Katastrophenfällen können 
diese Kredite ausnahmsweise auch für die In­
standsetzung von verkehrstechnischen Einrich­
tungen dieser Häfen verwendet werden. 

(2) Unter verkehrstechnischen Einrichtungen 
im Sinne dieses Bundesgesetzes sind nur solche 
zu verstehen, die unmittelbar dem Hafenum­
schlagdienen. Hiezu zählen auch Eisenbahnan­
lagen und Kräne, Straßen, Lagerhäuser u. dgl., 
die mit dem Hafenbetrieb in Verbindung stehen; 
wasserbauliche Anlagen einschließlich der Kran­
bahnfundamente und der Hochwasserschutz­
dämme fallen nicht darunter." 

2. § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. R ü c k z a h 1 u n g der B u n de s b e i-
träge 

(1) Die nach dem 1. Jänner 1974 gewährten 
Bundesbeiträge sind ab dem der Gewährung ,fol­
genden Kalenderjahr in zwanzig gleich hohen 
Jahresraten jeweils bis 31. März unverzinslich an 
den Bund zurückzuzahlen. 

(2) Die nach Abdeckung allfälligerV;erlusJ;­
vorträge jährlich vet1bleibenden Reinerträge sind 
für die weitere Ausgestaltung des Hafens zu ver­
wenden oder hiefür zurückzulegen. Die jähr­
lichen Reinerträge sind dem Bund bis längstens 
30. Juni des folgenden Jahres nachzuweisen." 

3. § 7 hat zu entfallen. 

4. Im § 8 haben die Worte "und verstaatlichte 
Betriebe" ,zu entfallen. ' 

5. § 10 hat zu lauten: 

,,§ 10. Voll z i eh u n g 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind nach Maßgabe des Bundesminister.iengesetzes 
1973 der Bundesmini'ster für Ver kehr, ,der Bun­
desminister für Finanzen und der Bundesmini­
ster für Bauten und Technik betraut." 

Artikel II 

§ 1. (1) Die Forderungen des Bundes auf Rück­
zahlung der bis 31. Dezember 1973 für die Er­
richtung oder Instandsetzung von verkehrstech­
nischen Einrichtungen der Häfen Linz, Wien 
und Krems gewährten Bundesbeiträge zuzüglich 
Zinsen gelten hinsichtlich folgender Beträge 
(laut Anlage) 

aus der Gewährung von Bun-
desbeiträgen ............ . 

aus Zinsen 

79,785.753'49 S 
37,441.434'44 S 

insgesamt ... 117,227.187'93 S 

rückwirkend mit 31. Dezemher 1973 als er-
loschen. 

(2) Vermögensvermehrungen, die durch Maß­
nahmen im Sinne des Abs. 1 entstehen, sind 
abgaben rechtlich wie Sanierungsgewinne zu be­
handeln. 

(3) Die unter Berücksichtigung der Maßnah­
men nach Abs. 1 per 31. Dezember 1973 ver-
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2 1069 der Beilagen 

bleibenden Verbindlichkeiten aus Bundesheiträ­
gen sind ab 1. Jänner 1974 in zwanzig gleich 
hohen Jahresraten jeweils bis 31. März unver­
zinslichan den Bund zurückzuzahlen, 

§ 2. Der § 1 dieses Artikels tritt am 1. Jänner 
197 4 ~n Kraft, 

Artikel III 

Mit der Vollziehung der Art. I und II dieses 
Bundesgesetzes sind nach Maßgabe des Bundes­
ministeriengesetzes 1973 der Bundesminister für 
Verkehr und. der Bundesminister 'für Finanzen 
betraut. 

Anlage 

Aufgliederung der im Art. ß § 1 Abs. 1 angeführten Forderungen des Bundes 

Hafen Linz Hafen Wien Hafen Krems insgesamt 
1. Forderung aus der Gewährung 

von Bundesbeiträgen .......... 39,889,85877 37,482,53677 2,413.357'95 79,785.753'49 

2. Forderungen aus Zinsen ........ 22,24'5.87078 . 14,250.084'66 945.479'- 37,441.434'44 

62,135.729' 55 51,732.621'43 3,358,836'95 117,227,187'93 
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1069 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Allgemeines 

Der Anlaß für eine NOIvdlierung des Hafen­
einrichtungen-Förderungsgesetzes, BGBl. Nr.l60/ 
1955 (im folgenden kurz HEFG genannt), ist im 
wesentlichen aus zweierlei Gründen gegeben, 
und zwar: 

1. Der Rechnungshof hat in seinem Täügke.its­
bericht für das Verw,altungsjahr 1971 zum 
Verwaltungsbereich des Bundesministeriums 
für Verkehr, Oberste Schiffahrtsbehörde, 
unter ,Punkt 65, 9. abis 15. in verschiedenen 
Belangen eine Anderung bzw. Ergänzung 
dieses Bundesgesetzes für erforderlich erach­
tet. Als Ergebnis von ,daraufhin mit dem 
Rechnungshof geführten Gesprächen des 
Bundesministeriums für Verkehr und des 
Bundesminist'eriums .für Finanzen, konnte 
Ein,vernehmen darüber hergestellt werden, 
daß im Hinblick auf die vom Rechnungs­
hof gegebenen Anregungen meritorrsch 
letztlich nur Anderungen der §§ 1 und 6 
,in Betracht kommen. Auf Grund des Er­
ßebnisses des Begutachtungsverfahrens 
wurde nunmehr auch von einer Anderung 
des § 6 Abstand genommen. 

2. Die Hafenverwaltungen von Linz, Wien 
und Krems, insbesondere die Stadtbetriebe 
Linz Ges. m. h. H., h~ben wiederhOilt eine 
Knderung des § 5 verlangt. Unter Hinweis 
auf ihre durch die ungünstige Tarifsituation 
und die schwierige Konkurrenzlage zu an­
deren" Verkehrsträg,ern herbeigeführte 
schwierige finanzielle Lage wurde von ihnen 
geltend gemacht, daß die durch diese Be­
stimmung vorgesehene Verpflichtung zur 
Rückzahlung der gewährten Bundesbeiträge, 
vor allem ~n Verbindung mit einer jähr­
lichen Verzinsung von 2%, eine untragbare 
Belastung darstelle. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf 'soll 
nunmehr den Wünschen des Rechnungshofes 
und der Hafenunternehmungen zu einem erheb­
lichen Teil Rechnung getragen und das HEFG 
an die abgelaufene hzw. zu gewärtigende Ent­
wicklung angepaßt werden. 

, Die Beschlußfassung zu Art. II § 1 Abs. 1 und 
zu Art. III, soweit sich letzterer auf Art. II § 1 
Abs. 1 des vorliegenden Gesetzesbeschlusses be-

zieht, bedarf gemäß Art. 42 Ahs. 5 des Bundes­
Verfassungsgesetzes .in der Fassung 1929 nicht 
der Mitwirkung des Bundesrates. 

Bemerkungen Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I: 

Z.l: 

§ 1: 

Abs. 1: Die Notwendigkeit der bezeichnungs­
mäßigen Anderung des in dieser Bestimmung 
genannten Ressorts (Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte ,Betriebe) hat sich 
auf Grund der' inzwischen eingetretenen Neu­
organisation ,bei dieser Zentralbehörde ergeben.­
Die gleichen überlegungen gelten für die ,§§ 8 
und 10. 

Im ersten Satz wurde überdies jeweils vor 
dem Ausdruck "Häfen" (zweimal) das Wort 
"öffentlich" eingefügt, uniklarzusteUen, daß sich 
die Förderung nach wie vor nur auf öffentliche 
Häfen bezieht. 

Abs. 2: Die Neufassu>ng' dieser Bestimmung 
entspricht dem Wunsch des Rechnungshofes, den 
Begriff "verkehrstechnische Einrichtung" näher 
zu präzisieren, um in Hinkunft Auslegungs­
schwierigkeiten möglichst zu vermeiden; Nach 
Ansicht des Rechnungshofes sollten nur solche 
Einrichtungen gefördert werden, die unmittelbar 
dem Hafenumschlag dienen, da die heschränkt 
zur Verfügung stehenden Mittel des Bundes 
möglichst w~rtschaft1ich eingesetzt werden 5011-

ten. Die genannte Begriffsbestimmung wurde 
daher enger umschrieben. 

Die Förderung von Kranbahn.fundamenten, 
welche nicht unter w,asserbauliche Anlagen fallen, 
ist hiedurch nicht ausgeschlossen. 

Unter verkehrstechnischen Einrichtungen 
werden auch Bilgeölsammler sowie Abwasser­
und Abfallaufnahmevorrichtungen, ,die mit dem 
Hafenumschlag bzw. mit dem zu be- oderent­
Ia;denden Wasserfahrzeug in direktem Z usa.m­
menhang stehen, zu· verstehen sein. 

Z.2: 

§ 5: 
Abs. 1: In Hinkunft sollen die Bundesbei­

träge ,auf Grund dtieses ,B,undesgesetzes unver-
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zinslich gewährt werden, In Abkehr von dem 
bisherigen, auf die Einnahmen aus dem Hafen­
betrieb abgestellten Rückzahlungsmodus werden 
die Verbindlichkeiten aus den ab 1. Jänner 1974 
gewährten Bundesbeiträgen, gleich einem unver­
zinsEchen Darlehen, in gleich hohen Jahresraten 
zurückzuzahlen sein, Die Festlegung der Rück­
zahlungsdauer mit zwanzig Jahren ab dem der 
Gewährung folgenden Kalenderjahr erscheint 
mit Rücksicht auf die besondere Lage der Hafen­
unternehmungen einerseits und den unverzins­
lichenCharakter der Bundesbeiträge anderer­
seits vertretbar, Aus Zweckmäß,igkeitsgründen 
soll als Rückzahlungstermin der 31. März beibe­
halten werden, 

" -, ' ... 

Abs, 2: Entspricht der im bisherigen Abs, 3 
des geltenden Bundesgesetzes vorgesehenen 
Regelung, 

Z.3: 

§7: 

Diese Bestimmung ist in der Zwi'schenzeit als 
überh<;>lt anz~isehe~ und konnte daher entfal­
len", 

Zu Art. 11: 

§ 1: 

Abs. 1:' Nachder,.:geltenden Fassung dieses 
Bundesgesetzes' sind die ab 1. Jänner 1950 ge­
währten Bundesbeiträge, zuzüglich einer 20f0igen 
jährlichen Verzinsung, nach Maßgabe der ab 
1. Jänner 1955 anfallenden jährlichen Brutto­
einnahmenaus dem Hafenbetrieb an den Bund 
zurückzuzahlen, DetBund hat nach dieser Be­
stimmung Anspruch auf einen Anteil von 4010 
der Jahresbruttoeinnahmen aus dem Hafen'be­
trieb (hiezu 'Zfählen niclIt die Beiträge des Bundes 
und der anderen Gebietskörperschaften, die Er­
löse aus Darlehensaufn·ahmen sowie die durch­
laufenden 'Posten, d~e in gleicher Höhe in den 
Ausgaben ~ufsCheinen), .. 

Bei .der seinerzeitig~n' Schaffung dieses Bundes­
gesetzeskonnte weder vorausgesehen w.erden, 
daß 

Wie dies auch aus den jährlichen Rechnungs­
abschlüssen der Hafenunternehmungen hervor­
geht, war nämlich im Gegenteil durch das Zu­
sammenwirken dieser Umstände sowie durch die 
jährliche Verzinsung von 2010 sogar e·ine lau­
fende Erhöhung dieser Verbindlichkeiten die 
Folge, Bei insgesamt in den Jahren 1950 bis 1973 
gewährten Bundesbeiträgen von 129'9 Millionen 
Schilling sowie berechneten Zinsen von 37'4 Mil­
lionen SchiUingeinerseits und 1956 bis 1973 er­
folgten Rückzahlungen von 23'S Millionen 
Schilling andererseits haften zum 31. Dez·ember 
1973 aus diesem Titel noch Verbindlichkeiten 
von 143'8 Millionen Schilling gegenüber dem 
Bund aus, 

Die schwierige finanzielle Lage der Hafen­
unternehmungen und die in den nächsten Jah­
ren zu gewärtigende Entwicklung lassen sowohl 
eine Bereinigung der bestehenden Verpflichtun­
genals auch eine Neugestaltung des Rückzah­
lungsmodus für die Zukunft als notwendig er­
scheinen, 

Eine weitestgehende Entlastung von den, der­
zeit bestehenden Verpflichtungen gegenüber dem 
Bund wird sich durch den gänzlichen Verzicht 
des Bundes auf die per 31. Dezember 1973 be~ 
stehende Forderung aus Zinsen (37'4 MiUionen 
Schilling) sowie durch den Verzicht auf 75{)/o der 
per 31. Dezember 1973 - unter Berücksichti­
gung der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten tat­
sächlichen Rückzahlungen - noch aus haftenden 
Kapitalschuld aus der Gewährung von Bundes­
beiträgen (10.6'4 Millionen SchiHing - 75010 = 

79'S Millionen Schilling) ergeben, Hiedurch ver­
bleibt per 31. Dezember 1973 nur mehr 'eine 
Restschuld von 26'6 Millionen Schilling, 

Diese Beträge verteilen sich laut nachfo1lgen­
der Aufstellung auf die einzelnen Hafenunter­
nehmungen wie folgt: ' 

Verzicht auf Zinsen , 
Verzicht auf Forde­

rung aus Bundes­
beiträgen ", •. "" 

Verzicht 
insgesamt. " 

Hafen Hafen Hafen S 
Linz Wien Krems umme 

in Millionen Schilling 

22'2 14'3 0'9 37'4 

39'9 37'5 2'4 79'8 

62'1' 51'8 3'3 117'2 

~)' zur ErridI.tung oder Instandsetzung von 
,,' 'verkehrsteclmischeri Einrichtungen Bundes~ 

mittel indetart I;eträchdicher Höhe 
(1950' bis 1973':129'9 Millionen Schilling) 
aUfgeweridet werden mußten, noch daß . Abs. 2: Mit der .im A:bs, 2 vorgesehenen Rege-

b) du~ch 'die unbifriedlgende Entwiddurig der Jung sollsic;hergestellt: werden"daß " der ange­
Eirinahmen, dti~ ,'. dem Hafenbetrieh;" nIcht ; strebte Effekt. einer weitestg~henden, Ernlastung 

"zuletzi:infÖIge unzureichender Kapazitäts- ~von Verbindlichkeiten, und damit .sanierung der 
ausnützuhg' und der Errichtung voriKoIf- • Gebarung dergeför4erten Hafellunternehmun­
kurrenzhäfen, dieser an den Einnahmen . gen:per3L.pe~ember 1973'nich);:dur)ch;eil1e:Be~ 
orientierte Rückzahlungsmodus zu ke{nei steuerung der sich hier:tus,ergebenden ,Erträge 
befriedigenden Senkung der entsprechen- ~um Teil wieder hinf~llig gemach~ wird, ' .. 

. den : Yer bi!1d1,ic,h.keiten ,gegeI).über dem Ab,~' ~: D~eA~sfül1rllngeI?- z!-l ,A.rt~·IZ'2gel-
.1}u1l4 führen .würde" . ; ten, s1Ung~maß. .. ,..;', , . . 
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